
Baumaßnahme: Life Auenamphibien, Life14/NAT/D/000171

Maßnahmennummer: C. 1

Vergabe-Nr. C1-38

1 Pauschal nur. G.-Betrag

Pos 2. Tiefbau

Pos 2.1. Maschineneinsatz für Gewässerneuanlage:

Bagger (Std.) EP (€) GP (€)

5 -  €                    

Pos. 2.2. Maschineneinsatz für Gewässersanierung:

Bagger (Std.) EP (€) GP (€)

20 -  €                    

Gewässer-Nr.

01-91

Die Arbeiten beinhalten sowohl die Profilierung des Gewässers als auch den Einbau und die Verwertung des 

anfallenden Materials auf der Fläche. Die Abrechnung Pos. 2.1 erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, zu 

dokumentieren über die Betriebsstunden der jeweiligen Maschinen.

Leistungsverzeichnis/Preisblatt

Projektgebiet NABU 1, Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“, BA 12

Gewässerneuanlagen und -sanierungen im "Umfeld Rufergewässer Gülstorf (1784), Amt 

Neuhaus,  Landkreis Lüneburg

Pos. 1. Baustelle einrichten, vorhalten und räumen

***Pauschalposition***

Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den 

Zeitraum der Bauausführung. Nach Ende der Arbeiten Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen 

und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 

landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.  

Gewässer-Nr.

01-92

Die Arbeiten beinhalten sowohl die Profilierung des Gewässers als auch den Einbau und die Verwertung des 

anfallenden Materials auf der Fläche. Die Abrechnung Pos. 2.2 erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, zu 

dokumentieren über die Betriebsstunden der jeweiligen Maschinen.



Pos. 2.3 Maschineneinsatz Wurzelrodung

Bagger (Std.) EP (€) GP (€)

5 -  €                    

Kostenzusammenstellung: 

-  €                

Pos. 2.1. Maschineneinsatz für Gewässerneuanlage -  €                

Pos. 2.2. Maschineneinsatz für Gewässersanierung -  €                

Pos. 2.3. Maschineneinsatz Wurzelrodung -  €                

-  €                

-  €                

Endpreis: -  €                

Angebotenes Gerät:

Weitere Hinweise:

- Es ist ein Kettenbagger 20-24 to mit ausreichend breiten Ketten (≥0,6m) zu verwenden.

Für die im Folgenden anzubietenden Bagger und Traktoren gilt grundsätzlich die Verwendung von biologisch 

abbaubarem Hydrauliköl; bitte tragen Sie hier das von Ihnen angebotene Produkt ein: 

- Die Maßnahmen finden auf Naturschutzflächen statt, Schäden an der Grünlandvegetation sind möglichst zu 

vermeiden.

- Die Maßnahme wird von einer/einem Bauleiter*in von Amphi International begleitet, den Anweisungen der 

Bauleiterin, des Bauleiters ist Folge zu leisten. 

...............................................................

Hinweis: Einsatz von Bio-Hydraulik-Öl

Das angebotene Produkt ist mittels aktuellem Datenblatt nachzuweisen. Es dürfen nur Fahrzeuge zum Einsatz 

kommen, die regelmäßig von einer Fachwerkstatt gewartet werden. Der AG behält sich die Einsicht in das 

Wartungsbuch sowie Stichproben des eingesetzten Öls vor.

Hinweis: Einsatz des Löffelbaggers

Bereitstellung Bagger mit erfahrenen Maschinenführern Zum Einsatz dürfen nur Hydraulik-Löffelbagger 20-24 

t mit Kettenlaufwerk (≥0,6m breite Ketten) kommen.

- Die Flächen sind zum vorgesehenen Zeitpunkt der Bauausführung mit einem Kettenbagger sowie Traktor in 

der Regel gut, jedoch nach stärkeren Niederschlägen schwierig befahrbar.

...............................................................

Gewässer-Nr.

Umfeld 01-91 und 01-92

Die Abrechnung Pos. 2.3. erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, zu dokumentieren über die Betriebsstunden 

der jeweiligen Maschinen.

Zzgl. 19% Ust.

Pos. 1. Baustelle einrichten

Zwischensumme



- Vor Beginn der Baumaßnahme findet eine Bauanlaufbesprechung statt.

- Gebietsbezogene Auskünfte erteilt Ute Thiergärtner, 0176-70753762 oder ut@amphi-consult.de

...............................................................

Datum, Unterschrift Firmenstempel

Bitte ein Exemplar ausgefüllt zurück an: 

NABU Niedersachsen, Marion Müller, Alleestraße 36, 30167 Hannover

- Die Baustelle ist zwingend bis zum 15.12.2024 zu beenden und abzurechnen.

- Nach dem Abtransport der Maschinen sind die benutzten Wege zu kontrollieren und ggf. zu reinigen und 

auszubessern. Für entstandene Schäden an den Wegen haftet der Verursacher.



Pos. 1. Baustelle einrichten, vorhalten und räumen



 

 


